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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Parlamentsorganisation

Per 1. Januar 2016 trat das revidierte Publikationsgesetz in Kraft. Im Oktober 2015 hatte
der Bundesrat die Publikationsverordnung angepasst, so dass mit Jahresbeginn 2016
nicht mehr nur einzig die gedruckten Veröffentlichungen der amtlichen Publikationen
rechtlich verbindlich sind, sondern auch die elektronischen Fassungen des
Bundesblatts, der Amtlichen Sammlung und der Systematischen Sammlung des
Bundesrechts. Im Falle von Unterschieden zwischen Print- und Online-Version wird neu
die elektronische Version massgebend sein. 1

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 01.01.2016
MARC BÜHLMANN

Wahl- und Abstimmungsverfahren

Trotz zunehmender Kritik aus dem Parlament hiess der Bundesrat die Gesuche von
zwölf Kantonen gut, E-Voting während zwei Jahren weiter testen zu dürfen. Während in
den Kantonen Genf und Neuenburg der elektronische Partizipationskanal einem Teil der
kantonalen Bevölkerung auf Anfrage offen steht (maximal 71‘000 in Genf und maximal
21‘000 in Neuenburg), können in den Kantonen Aargau, Basel-Stadt, Bern, Freiburg,
Graubünden, Luzern, Schaffhausen, Solothurn, St. Gallen und Thurgau lediglich die
Auslandschweizerinnen und -schweizer mit E-Voting ihr Stimm- und Wahlrecht
wahrnehmen. Insgesamt können mit den neuen Grundbewilligungen für E-Voting total
rund 3.3 Prozent der Wahlberechtigten elektronisch abstimmen. Die Obergrenze,
welche der Bundesrat festlegt, läge bei 10 Prozent der gesamtschweizerischen und 30
Prozent der kantonalen Stimmbevölkerung. In der Regel nehmen rund 50 Prozent der
teilnehmenden Berechtigten das elektronische Angebot wahr. Bei den Abstimmungen
im September verzeichnete der Kanton Aargau eine hohe Nutzung des elektronischen
Kanals: 65 Prozent der Auslandschweizer, die sich beteiligten, taten dies via E-Voting.
Ab 2015 werden auch die Kantone Zürich und Glarus für ihre Auslandschweizerinnen
und -schweizer E-Voting einrichten. Ab 2016 dürfen neben den Pionierkantonen Genf
und Neuenburg neu auch Aargau, Graubünden, St. Gallen, Solothurn und Thurgau
elektronische Partizipationseinrichtungen für Inländer erstellen. 2

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 26.02.2014
MARC BÜHLMANN

Eine Folge der zunehmenden brieflichen Wahl- und Abstimmungsbeteiligung ist, dass
die Gemeinden schon vor Urnenschluss mit der Auszählung der Stimmen beginnen
können. Dieser Umstand führte zusammen mit der Tatsache, dass sechs Kantone die
Schliessung der Urnen schon vor 12 Uhr mittags vorsehen (TG: 11.30 Uhr; AG, AR, NW,
SH, SZ: 11.00 Uhr), dazu, dass einzelne Gemeinden dieser Kantone das Resultat ihrer
Auszählung bekannt geben, während in anderen Kantonen noch abgestimmt oder
gewählt wird. Daran störte sich Raphaël Comte (fdp, NE), der fürchtete, dass die
frühzeitige Bekanntgabe von Abstimmungsresultaten, die dank der Sozialen Medien
auch sehr rasch an Reichweite gewinne, im letzten Moment noch mobilisierende
Wirkung haben und die Abstimmungsentscheide noch beeinflussen könnte. Comte
hatte bereits 2017 mittels Anfrage (A 17.1020) vom Bundesrat wissen wollen, wie die
Exekutive zu dieser Sache stehe. Die Regierung hatte in ihrer Antwort darauf
hingewiesen, dass sie die Gemeinden schon seit 2016 in Kreisschreiben
verschiedentlich darauf hingewiesen habe, dass vor 12 Uhr mittags keine Resultate
veröffentlicht werden dürften. Da sich lediglich wenige kleine Gemeinden nicht an
diese Regel hielten, hatte der Bundesrat im Jahr 2017 eine bundesrechtliche Regelung
als nicht angezeigt erachtet.
Weil allerdings in der Folge immer wieder vor allem Aargauer Gemeinden mit
frühzeitigen Publikationen von Ergebnissen aufgefallen waren, kündigte der Bundesrat
2018 an, eine Anpassung der Verordnung über die politischen Rechte vorzunehmen, die
am 1. Juli 2019 in Kraft trat. Gemäss Verordnung dürfen vorläufige
Abstimmungsergebnisse nicht vor 12 Uhr bekannt gegeben werden.
Sanktionsmöglichkeiten sind allerdings nicht vorgesehen. Jedoch kann gegen einen
Verstoss eine Abstimmungsbeschwerde eingereicht werden mit der Begründung, dass
die frühe Bekanntgabe eines Resultats das gesamte Abstimmungsergebnis beeinflusst
haben könnte. 3

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 08.01.2020
MARC BÜHLMANN
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Was passiert mit den Unterschriftensammlungen für Referenden und Volksinitiativen,
wenn Menschenansammlungen und Freizeitaktivitäten eingeschränkt sind? Diese Frage
stellte sich im Rahmen der vom Bundesrat ergriffenen Massnahmen aufgrund von
Covid-19. Die Regierung beantwortete sie mit einer Verordnung, die einen
Fristenstillstand ab 21. März 2020 vorsah. Bis zum 31. Mai durften keine Unterschriften
für Volksinitiativen und Referenden gesammelt werden. Die Sammelfristen werden
entsprechend ab Anfang Juni verlängert. Auch alle anderen mit Volksinitiativen
verbundenen Fristen wurden eingefroren – etwa die Behandlungsfristen von erfolgreich
eingereichten Volksinitiativen. Die Fristen sollen hingegen nur bei jenen
referendumspflichtigen Vorlagen aus der Wintersession 2019 eingefroren werden, die
als umstritten galten. 4

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 21.03.2020
MARC BÜHLMANN

Ende April 2020 entschied der Bundesrat nicht nur, die für Mai vorgesehenen
Abstimmungsvorlagen auf den 27. September zu verschieben, sondern er lehnte es
aufgrund der sinkenden Zahl an Covid-19-Neuinfektionen auch ab, den im Frühjahr
eingerichteten, bis zum 31. Mai 2020 geltenden Fristenstillstand für Volksbegehren zu
verlängern. Ab dem 1. Juni 2020 durften entsprechend wieder Unterschriften für
Volksinitiativen und fakultative Referenden – aktuell wurden Referenden gegen die
Beschaffung neuer Kampfflugzeuge und gegen das Wirtschaftsabkommen mit
Indonesien angestrebt – gesammelt werden. Die zuständigen Stellen sollten ab 1. Juni
auch wieder Stimmrechtsbescheinigungen ausstellen. Zwar sei das Sammeln von
Unterschriften aufgrund der Verhaltens- und Hygieneregeln nach wie vor schwierig, ein
weiterer Stillstand der Fristen sei aber deswegen nicht gerechtfertigt, gab der
Bundesrat in seiner Medienmitteilung Ende April bekannt.
In der NZZ wurde der Entscheid kritisiert. Man könne keine Unterschriften sammeln,
wenn man zwei Meter Abstand einhalten müsse, gab etwa Franz Grüter (svp, LU) der
Zeitung zu Protokoll. Die Initiative für ein E-Voting-Moratorium, für die Grüter
Unterschriften sammeln wollte, sei deshalb massiv in Rückstand geraten. Auch das
Verbot von Veranstaltungen erschwere das Unterschriftensammeln. Verschiedene
Initiativkomitees, aber auch die SPK-NR forderten laut NZZ vom Bundesrat
Vereinfachungen bei den Unterschriftensammlungen – etwa in Form von
Fristverlängerungen oder der Reduktion der benötigten Anzahl Unterschriften. 5

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 29.04.2020
MARC BÜHLMANN

Im Rahmen der Beratungen um das Covid-19-Gesetz in der Herbstsession 2020 wollte
das Parlament auf der Basis zweier Anträge von Balthasar Glättli (gp, ZH) und Franz
Grüter (svp, LU) Erleichterungen für das Sammeln von Unterschriften für fakultative
Referenden einführen. Der Bundesrat erliess in der Folge die zeitlich befristete
Möglichkeit, Listen mit Signaturen zuzulassen, für welche die Gemeinden noch keine
Stimmrechtsbescheinigungen ausgestellt hatten. In einer Medienmitteilung gab die
Regierung bekannt, diese Vereinfachung für alle Erlasse von Sommersession 2020 bis
Sommersession 2021 zu schaffen. Die entsprechende Verordnung trat Anfang Oktober
2020 in Kraft und galt nur für Referenden, nicht aber für Initiativen. 6

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 25.09.2020
MARC BÜHLMANN

Aussenpolitik

Auslandschweizer

Dernier volet de la politique étrangère enfin, la reconnaissance constitutionnelle et la
protection des Suisses résidant à l'étranger ont donné à 1966 une coloration spéciale.
Un nouvel article 45 bis a été introduit dans la Constitution fédérale, qui accorde enfin
une existence légale aux Suisses établis hors de nos frontières. A la suite des longs
efforts de la NSH et des Suisses émigrés, un projet avait été publié et adopté par le
Conseil des Etats en 1965. Le Conseil national l'a accepté a l'unanimité le huitième
mars. Soumis au verdict populaire le 16 octobre, le nouvel article a recueilli 490'992 oui
contre 230'415 non, ainsi que l'unanimité des cantons, après une campagne de
propagande assez intense qui ne vit pourtant se manifester aucun groupe d'opposition.
On n'a pas manqué de souligner, en général, la mutation intervenue dans les colonies
suisses de l'étranger: alors que le nombre des émigrés proprement dits a tendance à
décroître, celui des Suisses engagés temporairement dans des fonctions économiques
dépendant d'entreprises suisses, ainsi que celui des experts et des agents de
l'assistance technique se sont accrus considérablement.

Le résultat, avec une participation de 48 pourcent, est médiocre; il n'est pas sans

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 19.12.1966
FRANÇOIS-L. REYMOND

01.01.65 - 01.01.21 2ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



rapports avec le fait que, le même jour, le peuple devait se prononcer sur l'initiative
antialcoolique dont le rejet était recommandé. Neuf cantons ont vu les «non» dépasser
le 18 pourcent des inscrits, soit Argovie (26.7 %), Nidwald (22.4 %), Schwyz (22.3 %),
Appenzell Rhodes-Extérieures (21.5 %), Schaffhouse (20.9 %), Lucerne (19.0 %), Valais
(18.6 %), Saint-Gall (18.3 %) et Thurgovie (18.1 %).

Abstimmung vom 16. Oktober 1966

Beteiligung: 47.87%
Ja: 491'220 (68.06%) / Stände: 22
Nein: 230'483 (31.94%) / Stände: 0

Parolen:
- Ja: CVP, FDP, SPS, SVP, SBV, SGV.
- Nein:
- Stimmfreigabe: LdU 7
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